
Datenschutzordnung der Freiwilligen Feuerwehr Haibach e.V. 

Präambel

Die Freiwillige Feuerwehr Haibach e.V. verarbeitet in vielfacher Weise automatisiert 
personenbezogene Daten (z.B. im Rahmen der Vereinsverwaltung, der Organisation des 
Feuerwehrdienstes, der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins). Um die Vorgaben der EU-
Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes zu erfüllen, 
Datenschutzverstöße zu vermeiden und einen einheitlichen Umgang mit 
personenbezogenen Daten innerhalb des Vereins zu gewährleisten, gibt sich der Verein die 
nachfolgende Datenschutzordnung. 

§ 1 Allgemeines 

Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten u.a. von Mitgliedern und 
Feuerwehrdienstleistenden sowohl automatisiert in EDV-Anlagen als auch nicht automatisiert 
in einem Dateisystem, z.B. in Form von ausgedruckten Listen. Darüber hinaus werden 
personenbezogene Daten im Internet veröffentlicht und an Dritte weitergeleitet oder Dritten 
offengelegt. In all diesen Fällen ist die EU-Datenschutz-Grundverordnung, das 
Bundesdatenschutzgesetz und diese Datenschutzordnung durch alle Personen im Verein, 
die personenbezogene Daten verarbeiten, zu beachten. 

§ 2 Verarbeitung personenbezogener Daten der Mitglieder 

1. Der Verein verarbeitet die Daten unterschiedlicher Kategorien von Personen. Für jede 
Kategorie von betroffenen Personen wird im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten ein 
Einzelblatt angelegt.  

2. Im Rahmen des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet der Verein insbesondere die 
folgenden Daten der Mitglieder: Geschlecht, Vorname, Nachname, Anschrift (Straße, 
Hausnummer, Postleitzahl, Ort), Geburtsdatum, Datum des Vereinsbeitritts, Zugehörigkeit 
aktive/passive Mitgliedschaft, Bankverbindung, ggf. die Namen und Kontaktdaten der 
gesetzlichen Vertreter, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, ggf. Funktion im Verein. 

§ 3 Datenverarbeitung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

1. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit über Vereinsaktivitäten werden personenbezogene 
Daten in Internetauftritten veröffentlicht und an die Presse weitergegeben.  

2. Hierzu zählen insbesondere die Daten, die aus allgemein zugänglichen Quellen stammen: 
Teilnehmer an feuerwehrtechnischen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen, 
Gruppenaufstellung, Ergebnisse von feuerwehrtechnischen Prüfungen. 

3. Die Veröffentlichung von Fotos und Videos, die außerhalb öffentlicher Veranstaltungen 
gemacht wurden, erfolgt ausschließlich auf Grundlage einer Einwilligung der abgebildeten 
Personen.

4. Auf der Internetseite des Vereins werden die Daten der Mitglieder des Vorstands, der 
Gruppenführer und der Löschmeister mit Vorname, Nachname, Funktion veröffentlicht.  

§ 4 Zuständigkeiten für die Datenverarbeitung im Verein 

Verantwortlich für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben ist der Vorstand nach 
§ 26 BGB. Er  stellt sicher, dass Verzeichnisse der Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 
DSGVO geführt und die Informationspflichten nach Art. 13 und 14 DSGVO erfüllt werden. Er 
ist für die Beantwortung von Auskunftsverlangen von betroffenen Personen zuständig. 

§ 5 Verwendung und Herausgabe von Mitgliederdaten und -listen 

1. Listen von Mitgliedern werden den jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Verein 
(z.B. Vorstandsmitgliedern, Gruppenführern, Bereichsleitern) insofern zur Verfügung gestellt, 
wie es die jeweilige Aufgabenstellung erfordert. Beim Umfang der dabei verwendeten 
personenbezogenen Daten ist das Gebot der Datensparsamkeit zu beachten. 

2. Personenbezogene Daten von Mitgliedern dürfen an andere Vereinsmitglieder nur 
herausgegeben werden, wenn die Einwilligung der betroffenen Person vorliegt. Die Nutzung 
von Teilnehmerlisten, in die sich die Teilnehmer von Versammlungen und anderen 
Veranstaltungen zum Beispiel zum Nachweis der Anwesenheit eintragen, gilt nicht als eine 
solche Herausgabe.  

§ 6 Kommunikation per E-Mail 

1. Für die Kommunikation per E-Mail richtet der Verein einen vereinseigenen E-Mail-Account 
ein, der im Rahmen der vereinsinternen Kommunikation ausschließlich zu nutzen ist.  

2. Beim Versand von E-Mails an eine Vielzahl von Personen, die nicht in einem ständigen 
Kontakt per E-Mail untereinander stehen und/oder deren private E-Mail-Accounts verwendet 
werden, sind die E-Mail-Adressen als „bcc“ zu versenden.  

§ 7 Verpflichtung auf die Vertraulichkeit 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verein, die Umgang mit personenbezogenen Daten 
haben (z.B. Mitglieder des Vorstands, Gruppenführer, etc.), sind auf den vertraulichen 
Umgang mit personenbezogenen Daten zu verpflichten.  

§ 8 Datenschutzbeauftragter 

Da im Verein weniger als 10 Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten beschäftigt sind, hat der Verein keinen Datenschutzbeauftragten 
zu benennen.  

§ 9 Einrichtung und Unterhaltung von Internetauftritten 

1. Der Verein unterhält zentrale Auftritte für den Gesamtverein. Die Einrichtung und 
Unterhaltung von Auftritten im Internet obliegt dem Ressortleiter Öffentlichkeitsarbeit. 
Änderungen dürfen ausschließlich durch den Ressortleiter Öffentlichkeitsarbeit, den 
Ressortleiter Allgemeine Verwaltung und den Administrator vorgenommen werden. 

2. Der Ressortleiter Öffentlichkeitsarbeit ist für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen 
im Zusammenhang mit Online-Auftritten verantwortlich. 

§ 10 Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorgaben und diese Ordnung 

1. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins dürfen nur im Rahmen ihrer jeweiligen 
Befugnisse Daten verarbeiten. Eine eigenmächtige Datenerhebung, -nutzung oder –
Weitergabe ist untersagt.  

2. Verstöße gegen allgemeine datenschutzrechtliche Vorgaben und insbesondere gegen 
diese Datenschutzordnung können gemäß den Sanktionsmitteln, wie sie in der Satzung 
vorgesehen sind, geahndet werden.  

§ 11 Inkrafttreten 

Diese Datenschutzordnung wurde durch den Gesamtvorstand des Vereins am 8. November 
2018 beschlossen und tritt mit Erhalt der Einladung zur Jahreshauptversammlung am 6. 
Januar 2019 der Freiwilligen Feuerwehr Haibach e.V. in Kraft. 

Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von 
Personenbildern im Zusammenhang mit dem Eintritt in den Verein 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr Haibach e.V..  
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich. 

Pflichtangaben:

Geschlecht:   (   ) männlich  (   ) weiblich  (   ) andere 
Vorname:     Nachname: 
Straße, Hausnummer:   PLZ, Ort: 
Geburtsdatum:     

(   ) Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils 
gültigen Fassung an. 

(   ) Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich 
gelesen und zur Kenntnis genommen. 

Ort, Datum  Unterschrift  

Ort, Datum  Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen  
   bzw. Geschäftsunfähigen  

Freiwillige Angaben: 

Telefonnummer (Festnetz/mobil): 
E-Mail-Adresse: 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den 
Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. Ausbildungszwecke) 
weitergegeben werden dürfen. 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben 
freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden kann.  

Ort, Datum  Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen  
   bzw. Geschäftsunfähigen  

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen und zur Präsentation 
von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

(   ) Homepage des Vereins 
(   ) Facebook- und Instagram- Seiten des Vereins 

(   ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Gemeindeblatt Haibach, Bogener Zeitung, Verbandszeitung 
Kreisfeuerwehrverband)

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der 
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief 
oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.  

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann 
durch die Freiwillige Feuerwehr Haibach e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere 
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Die Freiwillige 
Feuerwehr Haibach e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch 
Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und 
Veränderung.

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner 
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

Ort, Datum    Unterschrift  

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen: 

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des 
Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.  

Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:       

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:        

Der Widerruf ist zu richten an:

Freiwillige Feuerwehr Haibach e.V., Burgstraße 7, 94353 Haibach. 


